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und Methoden zur Durchsetzung 
einer von den Interessen der herr
schenden Klasse ausgehenden Ein
flußnahme auf die Entwicklung der 
Familienverhältnisse umfaßt. Die
F. der DDR beruht auf der Über
einstimmung dör grundlegenden 
Interessen von —» Familie und Ge
sellschaft und der Tatsache, daß 
das Grundanliegen der sozialisti
schen Gesellschaft, die allseitige 
Entfaltung der Persönlichkeit der 
Menschen, zugleich Funktion der 
Familie ist. Die F. basiert auf der 
generellen Abhängigkeit der Fami
lie von der Gesellschaft und be
rücksichtigt die aktive Rückwir
kung, die die Familie durch ihre 
Funktionen auf die Entwicklung 
der Gesellschaft hat, und zwar über 
das Verhalten ihrer Mitglieder in 
anderen gesellschaftlichen Berei
chen sowie durch die Sicherung 
der Bevölkerungsreproduktion. 
Die F. ist darüber hinaus von der 
Spezifik der Familie, ihrer Eigen
ständigkeit und der Eigenverant
wortung ihrer Mitglieder bestimmt.
F. zielt auf die Festigung der Fami
lie im Sinne der Erfüllung ihrer 
Funktionen. Sie dient insbeson
dere der Entwicklung der Familie 
mit mehreren Kindern, der Verein
barkeit der Aufgaben und Interes
sen in Beruf und Familie sowie der 
Stabilität der Familie. Sie wird 
durch die Gesamtpolitik der sozia
listischen Gesellschaft, vor allem 
durch ihre —» Wirtschafts- und Sozial
politik und über die Familienförde
rung, wirksam. Diese geht von der 
Familie als einem relativ selbstän
digen Subjekt der sozialistischen 
Lebensweise und den Funktionen 
der Familie sowie ihren Entwick
lungsproblemen aus. Die Maßnah
men der Familienförderung sind 
im komplexen —» Familienrecht ge
regelt.

Familienrecht: im speziellen
Sinne ein Zweig der sozialistischen 
Rechtsordnung in der DDR; die 
Gesamtheit der Regelungen, mit

denen Familienverhältnisse recht
lich ausgestaltet und die Mitwir
kung des Staates bei der Entste
hung, Verwirklichung, Verände
rung oder Beendigung von F.sver- 
hältnissen geregelt werden. Haupt
quellen des F. sind das Familienge
setzbuch, die Richtlinien des Ober
sten Gerichts, Regelungen der 
Jugendhilfeverordnung in Verbin
dung mit den Richtlinien des Zen
tralen Jugendhilfeausschusses und 
Bestimmungen des Rechtsanwen
dungsgesetzes für Familienverhält
nisse mit internationalem Element. 
Das F. dient der weiteren Ausprä
gung des sozialistischen Familien
typs, d.h. der Familienentwicklung 
als Teil der sozialistischen Lebens
weise und der Erfüllung der Funk
tionen der —> Familie. Zur Verwirk
lichung dieser Aufgabenstellung 
hat das Familiengesetzbuch von 
1965 ein Leitbild der Familie ge
schaffen. Es umfaßt Regelungen 
über die Grundlagen des Zusam
menlebens in Ehe und Familie, die 
gegenseitigen und gemeinsamen 
Rechte und Pflichten der Ehegat
ten, auch der Kinder, die Aufgaben 
der Eltern bei der Erziehung und 
Betreuung der Kinder sowie die 
sich daraus ergebenden Rechte und 
Pflichten, einschließlich der Nor
men über die Zusammenarbeit zwi
schen den Eltern und den gesell
schaftlichen Erziehungseinrichtun
gen. Das F. enthält Normen in 
bezug auf die ökonomische Funk
tion der Familie und zur Regelung 
verschiedener Konfliktsituationen; 
so insbesondere die Voraussetzun
gen, unter denen ein Eingriff des 
Staates in die Familienerziehung 
zulässig und erforderlich ist, unter 
denen eine Ehe durch Scheidung 
beendet werden kann und wie die 
Regelung der Scheidungsfolgen 
möglich bzw. notwendig ist. Das F. 
sichert die Kenntnis über die Exi
stenz von F.sverhältnissen und er
möglicht deren Nachprüfbarkeit. 
Das spezielle F. ist der konzen
trierte Ausdruck der —> Familienpo-


